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f s. Insbesondere sind Nationalster/ alle dieieni-
gen Güter/ welche die ehmalrgeu Regierungen unter
dein Titel von Eroberungen besessen haben.

§ u. Ferners sind Nakionalgüt^r alle diejenigen Ka-
pitalicn und liegenden Güter/ welche vor der Vereint-
Hung Hclscticns einzelnen damals souveraincn Volker-
schatten der Schweiz, und nicht einzelnen Gemein-
den derselben zugestanden haben.

K Insbesondere auch sind Nationalgütcr, die
geistlichen Güter, welcher sich die protestantischen stände
in dein Zeitpunkt der Reformation bemächtigten, und
die nicht veräusscrt worden sind.

§ s. Diejenigen Stiftungen, Anstalten und Güter,
die ^erweislich aus dem Ertrag von verkauften Kloster-
gittern herkommen, sind Nationalgüter.

§ 6. Die Güter, über welche die ehmaligen Re-
gierungcn zum öffentlichen Gebrauch verfügte», sollen
als Nationalgüter angeschen werden, so lange nicht durch
augenscheinlichen Beweis das Gegentheil dargethan wird.

§ 7. Die Gemeinde führt dicfe Beweise, indem
fie darthut, daß diese Güter von ihr selbst erworben,
und gänzlich durch einen Zuschuß der chmaligcn Bür-
gcr bezahlt worden sind, oder daß ihr Ursprung von
Schenkungen, die ausschließlich zu Gunsten der Ge.
meinde gemacht worden sind, herrührt;

§ s. Im Fall das Gemeindgut mit dem National-
gut vermischt wäre, so sollen dieselben nach Maßgabe
der gegenseitigen Zuschüsse getheilt werden.

§ 9. Sind als Gcmeindgütcr diejenigen erklärt,
welche durch die Gemeinde erworben, und aus dem
Seckcl der Bürgerschaft bezahlt worden sind, insofern
die Ansvruchstitcl nicht mit den vorigen Artikeln im
Wiederspruch stehen.

§ ia. Bis zum unumstößlichen Beweis des Gegen-
theils sollen ebenfalls als Gcmeindgütcr diejenigen Gü-
ter angesehen werden, welche die Bürgerschaften der
ehmaligen Gemeinden mrsschlicßlich vor den andern
Einwohnern genossen, als Waiden, Wälder, Armen-
gütcr und andere dergleichen.

§ i l. Die Streitigkeiten, die sich in den Gemein-
den oder chmaligcn souveraincn Ständen rüksictttiich auf
die Absonderungen der Nationalgüter von den Gemeint-
gütcrn erheben könnten, sind der Entscheidung der
gescegcßcnden Räthe unterworfen, welche auf einen
vorläufigen Vorschlag des Direktoriums hierüber ab

ftrechcn werden.
§ i2. Dieses Gesez soll gcdrukt, in ganz Helreticn

bekannt gemacht, und an den behörenden Orten an
geschlagen werden. >

Der Präsident des grossen Raths,
Herzog v. Eff.
Stokar, Secr.
Gcinoz, Leer.

«Die Fortschung folgt.)

Frünzösische Armee in Helvetieu.
Der Obergeueral cm die helvetische Armee.

Tapfere Soldaten! Als das Direktixium der
franz. Republik, den Wünschen^ eines unterdrükren
Volks gemäß, mir den Auftrag gegeben, den östrcichis.
Kommuu anten auszu'odern, den bündtnertschen Boden
mit seinen Truppen zu verlassen, glaubtet Ihr wohl
nicht zum Kampfe gerufen zu seyn; aber der Wider»
stand, den man uns entgegensehe, hat Euch dazu ge»

zwangen. — Pässe über denRhun, forcirte Marsclre,
gefährliche Wege, Mangel, starrende Kalte — Vers
schanjuugen, beftstigte Oerter, Ihr habt alles über»
wunde», und in 5 Tagen habt Ihr ivoooOeüreicher
zu Gefangnen gemacht, 42 Kanonen, ein betracht!«
ches Ai tilleriegeräth und 5 Fahnen genommen. Ich
will nicht einmal von 20 andern Fahnen reden, die
man den Bündnercompagnien abgenommen hat: dies
waren irregeführte Landleute, und nicht fürchterliche
Feinde. Ihr habt endlich in dem Vorarlbergischen
festen Fuß grsezt; Ihr habt das ganze Bündnerland
inne, und habt dies Volk sich selbst und der Freiheit
wieder gegeben. Dies sind Eure Verrichtungen nnd
ihre Folgen. Diese Thaten machen Euch Ehre, und
hre Folgen müssen Eure Feinde lehren, daß die Heft

den der Armeen vom Rhein und Italien uoch nicht
ausgeartet haben.

Euer Ruhm ist rein, brave Soldaten! ich entferne
'ogar den Verdacht, daß einige Ausschweifungen, die
ich bestrafen mußte, Euer Werk seyn: sie gehören einer
leinen Anzahl von Feigen und Urbelgestnnlen zu; aber

diese Menschen sind allezeit die Geißel der Ueberwun»
denen, und oft haben sie den Rahm der Ueberwinder
verdunkelt. Sondert sie von Euch ab, Soldaten!
damit die Gerechtigkeit, wen sie sie schlägt, sie immer
ausser Euer» Gliedern treffen möge. Alsdann zu gleft
eher Zeit, da Ihr ein Beispiel von Herzhafriqkeit und
Tapferkeit gebet, werdet Ihr auch ein Beispwl von
guter Ziufführung und Knegszucht aufstellen. Diese
Proklamation soll gedrukt und der Tagcsordre der
Armee beigefügt werden

In dein Hauptquartier zu Chur, den 26. Ventos
(l6. März 1799) 7- Jahr der französ. Republik.

Der Obergeueral: M a s s e n a.
Dem Original gleichlautend,

Der Gen. Abfut. R hein w ald.

Kleine Schriften.
56. Die wohl angewandte Privatwohlthä»

tigkeit. Gegen öffentlichen Tadel gc»

rechtfertigt von Joh.Jac. Hcß, Antistes
der Gemeinde Zürich. 3. Wintecthur
b. Steiner. 1799. S. 20.

Die Schrift ist gegen den Bericht des Ministers
Pcs Innern über den Zustand des Distrikts Stanz
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